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Mit amtlichen Bekanntmachungen des staatlich anerkannten Heilklimatischen Kurortes Stadt Friedrichroda
und den Ortsteilen staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort Finsterbergen und Ernstroda

ReinhardsbrunnerReinhardsbrunner Echo
Amtsblatt

Maibaumstellen in  Maibaumstellen in  
Friedrichroda und  Friedrichroda und  

den Ortsteilenden Ortsteilen

29.04.202329.04.2023
16:00 Uhr16:00 Uhr in Finsterbergen, Kurzonein Finsterbergen, Kurzone

30.04.202330.04.2023
17:00 Uhr17:00 Uhr in Friedrichroda, Kirchplatzin Friedrichroda, Kirchplatz

17:00 Uhr17:00 Uhr in Cumbach, Dorfplatzin Cumbach, Dorfplatz

18:00 Uhr18:00 Uhr in Ernstroda, Denkmalsplatzin Ernstroda, Denkmalsplatz

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen  
einen schönen 1. Mai Feiertag!

Frühjahrsputz in Friedrichroda und Finsterbergen

am Samstag 22.04.2023
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Stadt Friedrichroda mit den Ortsteilen Finsterbergen  
und Ernstroda

Amtlicher Teil

Beschlüsse des Ortsteilrates Finsterbergen vom 28.02.2023

Beschluss Nr. FIN/VII/2023/001

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 01.11.2022 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Finsterber-
gen vom 01.11.2022 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. FIN/VII/2023/002

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 01.11.2022 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Ortsteilrates Ernstroda  
vom 07.03.2023

Beschluss Nr. ERO/VII/2023/001

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Erns-
troda vom 15.11.2022 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Ernstroda 
vom 15.11.2022 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. ERO/VII/2023/003

Verwendung Mittel dörfliche Gemeinschaft hier: Unterstützung 
Seniorenarbeit in Ernstroda

Der Ortsteilrat Ernstroda beschließt, aus Mitteln der dörf-
lichen Gemeinschaft 250,00 Euro für die Seniorenarbeit in 
Ernstroda zu verwenden.

Beschluss Nr. ERO/VII/2023/002

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Erns-
troda vom 15.11.2022 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Friedrichroda vom 23.03.2023

Beschluss Nr. HuF/VII/2023/004

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 02.02.2023 - öffentlicher Teil

Die Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses vom 02.02.2023 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. HuF/VII/2023/003

Überplanmäßige Ausgabe gemäß § 58 ThürKO, hier: erhöhte Kostenbeteiligung am Neubau Regenwasserkanal „Engelsbacher Weg“ 
durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung „Schilfwasser - Leina“
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt gem. § 58 ThürKO die folgende überplanmäßige Ausgabe und deren Deckungsquelle:

Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
2.63000.983013 Kostenbeteiligung

Regenwasserkanal
Engelsbacher Weg ZVWA

24.157,66 €

2.58000.361000 Zuweisungen und
Zuschüsse f. Investitionen

24.157,66 € Heilklimaliegen (Aus-
gaben im Vorjahr)

gesamt 24.157,66 € 24.157,66 €

Beschluss Nr. HuF/VII/2023/006

Überplanmäßige Ausgabe gem. § 58 ThürKO, hier: Planungskos-
ten Bebauungsplan Wohngebiet „Bäckerried“ im Ortsteil Ernst-
roda

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Friedrichroda 
beschließt folgende überplanmäßigen Ausgaben gem. § 58 
ThürKO und deren Deckungsquelle.

Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
1.61000.655600 B-Plan Bäckerried Ernstroda 14.067,80 €
1.90000.061000 Kompensationszuweisungen 14.067,80 €

gesamt 14.067,80 € 14.067,80 €

Beschluss Nr. HuF/VII/2023/005

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 02.02.2023 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss
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Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Friedrichroda vom 30.03.2023

Beschluss Nr. STR/VII/2023/017

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 
09.02.2023 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 09.02.2023 
- öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. STR/VII/2023/026

Jahresrechnung 2018 - Stadt Friedrichroda
hier: Feststellung Ergebnis
Die geprüfte Jahresrechnung 2018 der Stadt Friedrichroda 
wird gemäß § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung mit 
den Ergebnissen festgestellt.

Beschluss Nr. STR/VII/2023/027

Jahresrechnung 2018 - Stadt Friedrichroda
hier: Entlastung des Bürgermeisters

Die Entlastung des Bürgermeisters gem. § 80 Abs. 3 Thü-
ringer Kommunalordnung wird für die Jahresrechnung 2018 
erteilt.

Beschluss Nr. STR/VII/2023/028

Jahresrechnung 2018 - Stadt Friedrichroda
hier: Entlastung der Beigeordneten
Die Entlastung der Beigeordneten gem. § 80 Abs. 3 Thüringer 
Kommunalordnung wird für die Jahresrechnung 2018 erteilt.

Beschluss Nr. STR/VII/2023/030

Außerplanmäßige Ausgabe gemäß § 58 ThürKO für das Jahr 
2022,
hier: Bildung einer Sonderrücklage „Stadtwald“
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt gem. § 58 
ThürKO die außerplanmäßige Ausgabe zur Bildung einer 
Sonderrücklage „Stadtwald“ und deren Deckungsquelle wie 
folgt:

Finanzielle Auswirkungen: im Jahr 2022

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
2.91200.915000 Zuweisung an Sonderrücklage

für später entstehende Kosten
242.000,00 € Stadtwald

2.91200.300000 Zuführung vom
Verwaltungshaushalt

242.000,00 €

gesamt 242.000,00 € 242.000,00 €

Beschluss Nr. STR/VII/2023/031

Überplanmäßige Ausgabe gem. § 58 ThürKO, hier: Notsicherung Uferbefestigung am Schilfwasser im Bereich Auf dem Weidig
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt folgende überplanmäßigen Ausgaben gem. § 58 ThürKO und deren  
Deckungsquelle:

Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
1.69000.51000 Wasserläufe, Wasserbau 47.111,27 €
1.06000.151000 Guthaben aus Vorjahr 4.100,00 € Mehreinnahmen
1.90000.832000 Kreisumlage 24.000,00 € Minderausgabe
1.90000.061000 Kompensationszuweisung 15.111,27 € Mehreinnahmen
1.91200.807000 Zinsen Kredit 3.900,00 € Minderausgabe

gesamt 47.111.27 € 47.111,27 €

Beschluss Nr. STR/VII/2023/029

Billigungs- und Auslegungsbeschluss Vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz“ nach § 3 Abs. 2 
BauGB
1. Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda billigt den Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnmobilstell-
platz“ und beschließt, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich auszulegen.
Für den Planbereich ist der Planentwurf vom Februar 2023 
maßgebend.

2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - 
bestehend aus der Planzeichnung sowie der Begründung - 
ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Dauer 
eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen 
öffentlich auszulegen und zusätzlich im Internet einzustellen 
und zugänglich zu machen.

3. Ort und Dauer der Auslegung/Veröffentlichung sind eine Wo-
che vorher ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis 
darauf, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vor-
gebracht werden können. Verspätet abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie die Nachbargemeinden sind von der öffentlichen Aus-
legung/Internetveröffentlichung in Kenntnis zu setzen und 
parallel zur Auslegung nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
Der Öffentlichkeit wird die Möglichkeit der Unterrichtung über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke durch Offenlage der Plan-
unterlagen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB gegeben.

5. Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes erfordert eine Umweltprüfung i.S. des  
§ 2 Abs. 4 BauGB, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist gemäß 
§ 2a BauGB in die Begründung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes zu integrieren und wird öffentlich mit ausgelegt.

6. Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes umfasst teilweise die Flurstücke 1085/3 und 1085/5 
der Flur 5 der Gemarkung Friedrichroda und besitzt eine 
Größe von ca. 1,3 ha.
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
ist der als Anlage enthaltene Lageplan maßgebend:
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zur Verfügung stellen (Wohnungsgeber), sind verpflichtet, jeden 
Ortsfremden zur Entrichtung des Kurbeitrages an- und abzumel-
den. Die Meldungen werden auf der Rechtsgrundlage des Bun-
desmeldegesetzes ausschließlich unter Verwendung der durch 
die Stadt Friedrichroda bereitgestellten Formulare mit Hilfe eines 
durch die Stadt bereitgestellten EDV Zugangs online vorgenom-
men. Die Zugangsdaten zu dem Onlinesystem sind vertraulich 
zu behandeln und vor dem Zugriff durch Dritte zu sichern.

§ 8 Absatz 6 wird ergänzt:
(6) Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, die vom Gast erhobenen 
persönlichen Daten nur zum Zweck der Kurbeitragsabrechnung 
sowie für die Einhaltung der Aufzeichnungs- und Meldepflicht zu 
erfassen und zu verwenden.

§ 9 Einzug und Abführung des Kurbeitrages, Haftung
§ 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
(2) Die im Laufe eines Kalendermonats fällig gewordenen und im Online-
System erfassten Kurbeiträge werden jeweils im Folgemonat von der 
Stadt berechnet. Die Beherbergungsstätten sind eigenverantwortlich für 
die Korrektheit und Vollständigkeit der angegebenen Daten zuständig.

§ 9 Absatz 4 entfällt
(4) entfällt

§ 2 Inkrafttreten

(1) Die 1. Änderung der Satzung tritt am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft.

Friedrichroda, den ...
Thomas Klöppel
Bürgermeister

Beschluss Nr. STR/VII/2023/018

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 
09.02.2023 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2023/019

Verkauf von Grund und Boden;
hier: Gemarkung Friedrichroda, Flur 1, Flst. 119/4
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2023/020
Kauf von Grund und Boden;
hier: Gemarkung Finsterbergen, Flur 2, Flurstück 345/4
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2023/021
Löschung eines Vorkaufsrechts auf dem Flurstück 272/2 Gemar-
kung Friedrichroda, Flur 1
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2023/022

Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit (Lei-
tungsrecht) auf den Grundstücken Gemarkung Friedrichroda, 
Flur 9, Flurstücke 2022/3 und 2024/3
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2023/023

a b g e l e h n t
Verkauf von Grund und Boden;
hier: Gemarkung Finsterbergen, Flur 1, Flurstück 2
nichtöffentlicher Beschluss

Amtliche Bekanntmachung
Hiermit wird die

Festgestellte Jahresrechnung 2018  
der Stadt Friedrichroda

öffentlich bekannt gemacht.

Beschluss- und Genehmigungsvermerk:
1. Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gotha er-

folgte im November 2022 die Prüfung der Jahresrechnung 2018, 
welche mit dem Schlussbericht vom 14.02.2023 vorgelegt wurde.

Beschluss Nr. STR/VII/2023/025

1. Änderung der SATZUNG der Stadt Friedrichroda über die 
Erhebung eines Kurbeitrages
Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung der Satzung der Stadt 
Friedrichroda über die Erhebung eines Kurbeitrages.

1. Änderung der SATZUNG der Stadt Friedrichroda 
über die Erhebung eines Kurbeitrages

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 1, 2 
und 9 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i. d. 
zur Zeit geltenden Fassung, der §§ 29 und 30 des Bundesmeldege-
setz (BMG) in der zur Zeit geltenden Fassung, der Thüringer Mel-
deverordnung und der Hauptsatzung der Stadt Friedrichroda in der 
jeweils derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Fried-
richroda in seiner Sitzung am 30.03.2023 die folgende 1. Änderung 
der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages beschlossen:

§ 1 Änderungen

§ 3 Höhe des Kurbeitrages
§ 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
(3) Kurbeitragspflichtige, die einen Zweitwohnsitz im Erhebungs-
gebiet innehaben oder sich länger als 22 Tage pro Jahr im Erhe-
bungsgebiet aufhalten, haben unabhängig von der Dauer und 
Häufigkeit sowie der Jahreszeit des Aufenthalts einen pauscha-
len Jahreskurbeitrag zu entrichten. Die Erfassung des Zweit-
wohnsitzes basiert auf den Meldedaten der Stadt Friedrichroda.
Eigentümer*innen von Wohneinheiten im Erhebungsgebiet und 
deren Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der 
Aufenthaltsdauer den Kurbeitrag in Höhe der Jahreskurbeitrags-
abgabe, wenn das Eigentum oder der Besitz an der Wohneinheit 
im laufenden Kalenderjahr mindestens 3 Monate bestanden hat. 
Zu einer Familie gehören nur die Ehegatten und die wirtschaftlich 
von ihnen abhängigen Kinder.
Als Wohneinheiten gelten Einheiten, in der ein selbstständiger 
Haushalt geführt werden kann und die über die für die Füh-
rung eines Haushaltes erforderlichen Anlagen verfügen (Küche/
Kochecke, Dusche/Bad, Toilette). Dazu zählen folgende Objek-
te: Wohnhaus, Sommerhaus, Ferienhaus, Wochenendhaus, 
Wohnung, Appartement, aufgestellte Wohnwagen, aufgestelltes 
Wohnmobil, o. ä. Einrichtungen.

Hinweis: Die Höhe des Jahreskurbeitrages bleibt unverändert.

Höhe des Jahreskurbeitrages:
Personen über 16 Jahre je Person: 46,20 €
Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen 28,60 €.

Kinder unter 6 Jahre sind jahreskurbeitragsfrei.

§ 8 Aufzeichnungs- und Meldepflicht, Datenschutz
Die Bezeichnung des § 8 wird um den Datenschutz ergänzt.

§ 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
(1) Die gewerblichen Wohnungsvermieter, die Inhaber von Kur-
krankenhäusern, Kurkliniken, Schwerpunktkliniken, Sanatorien, 
Kurheimen und ähnlichen Einrichtungen, Jugendbildungs- und 
Freizeiteinrichtungen, von Hotels und Gaststätten sowie alle 
Wohnungsinhaber, die gegen Entgelt vorübergehend Zimmer 
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Beteiligung der Öffentlichkeit

Aus organisatorischen Gründen wird die Öffentlichkeits-
beteiligung gegenüber dem bereits am 10.03.2023 auf der 
Internetseite der Gemeinde und dem per Aushang verkün-
deten Zeitraum verschoben. Der Planstand vom November 
2022 bleibt unverändert erhalten.

Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung (Stand: November 2022) wird

vom 24.04.2023 bis einschließlich 26.05.2023

in der Bauverwaltung der Stadt Friedrichroda, Gartenstraße 9, 2. 
Obergeschoss, Zimmer 19 ausgelegt und kann dort nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 03623 - 330 
123 zu den Dienstzeiten eingesehen werden.
Dienstzeiten sind:
Montag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
Mittwoch von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 17.30 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Website der Stadt Fried-
richroda abrufbar:
https://www.friedrichroda.info/rathaus/wohnen-und-bauen/be-
bauungsplaene-1

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregun-
gen zum Entwurf per E-Mail an: willing@friedrichroda.de, schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.

Hinweis: Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses ist andernfalls nicht möglich. Ohne 
Zuordnung der Stellungnahme kann die Einschätzung der Be-
troffenheit privater Belange erschwert sein. Mit der Abgabe der 
Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung des 
Bauleitplanverfahrens eingewilligt. Über die eingegangenen Stel-
lungnahmen wird in öffentlicher Sitzung des Stadtrates anonymi-
siert beraten und entschieden.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange:
Die betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange werden angeschrieben und erhalten innerhalb einer ange-
messenen Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme 
(§ 4 Abs. 2 BauGB).

Umweltprüfung
Das Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung erfordert eine 
Umweltprüfung i.S. des § 2 Abs. 4 BauGB, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Umwelt-
bericht ist gemäß § 2a BauGB in die Begründung zur 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zu integrieren und wird nun 
öffentlich mit ausgelegt.

2. Der Stadtrat beschloss am 30.03.2023 über die Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung 2018 (§ 80 Abs.3 S.1 Thür-
KO) mit Beschluss STR/VII/2023/026, sowie über die Entlas-
tung des Bürgermeisters und der Beigeordneten (§ 80 Abs. 
3 S. 2 ThürKO) mit Beschluss STR/VII/2023/027 und STR/
VII/2023/028.

3. Die festgestellte Jahresrechnung 2018 mit ihren Anlagen, die 
Beschlüsse über die Feststellung der Jahresrechnung und 
über die Entlastung, sowie der Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegt gem. § 80 Abs. 4 S.1 ThürKO ab 
dem 14.04.2023 während der Dienststunden im Zimmer 14 
des Rathauses, Gartenstraße 9 in Friedrichroda zwei Wo-
chen lang öffentlich aus und wird bis zur Feststellung der 
folgenden Jahresrechnung zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Friedrichroda, den 05.04.2023
Klöppel
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Friedrichroda

Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur  
2. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Friedrichroda

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda hat den Entwurf 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Friedrichroda im Bereich 
der Pfadfinderranch Grünes Tal gebilligt und beschlossen, die-
sen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Anlass der Planung:
Gegenstand der Flächennutzungsplanänderung ist die Änderung 
der Flächendarstellung im Bereich der Pfadfinderranch „Grünes 
Tal“ von „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Sonderbaufläche“.
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelver-
fahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Der Vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan „Pfadfinderranch Grünes Tal“ wird im Regelverfahren 
mit Umweltprüfung und zweistufiger Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung gemäß § 3 und § 4 BauGB aufgestellt.
Mit der 2. Änderung sollen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um die Angebote im Bereich der Pfadfinderranch „Grünes 
Tal“ zu erweitern und für die bereits bestehende Bebauung 
Rechtssicherheit zu erlangen.

Geltungsbereich des Plangebietes:
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ist identisch mit dem des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes und umfasst die Flurstücke 620, 621 und 622 der Flur 
3 der Gemarkung Friedrichroda. Der Änderungsbereich besitzt 
eine Größe von ca. 1,22 ha.

Für den räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung ist nachfol-
gender Lageplan maßgebend.

Lageplan (Auszug aus dem Flächennutzungsplan) - Abbildung 
unmaßstäblich
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Folgende Arten umweltrelevanter Informationen sind verfügbar:
- Umweltbericht
- Umweltbezogene Stellungnahmen

In den vorgenannten Unterlagen werden Informationen zu folgenden Themenbereichen gegeben:

Gutachten / Fachbeiträge / Planun-
gen

Inhalte / Themen

Umweltbericht -
 
 
-

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Aufhebung der Teilfläche
des Bebauungsplanes auf die Schutzgüter
Mensch, Klima/Luft, Landschaft, Boden, Kultur-/sonstige Sachgüter, Wasser
Darstellung von Auswirkungen/Maßnahmen

Verschiedene umweltrelevante Stellungnahmen und Informatio-
nen sind im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Bebauungs-
planung innerhalb der festgelegten Fristen eingegangen.

Aussagen zu folgenden Themenbereichen werden gegeben:

Stellungnahme Themenbereiche
Thüringer Landesverwaltungsamt
Weimar, vom 01.08.2022

- Lage im Vorranggebiet Freiraumsicherung

Landratsamt Gotha,
vom 26.08.2022

-
-

Immissionsschutz
Schutzgut Boden

Thüringer Landesamt für
Bergbau, Umwelt und Naturschutz,
vom 26.07.2022

-
-

Lage im Naturpark und Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“
Lage in der Trinkwasserschutzzone III

Thüringer Forstamt Finsterbergen,
vom 08.07.2022

- Abstand der Bebauung zu den Waldflächen

Arbeitsgruppe Artenschutz
Thüringen e. V. vom 09.08.2022

- Auswirkungen der Planung auf Natur, Landschaft, Flora und Fauna

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 
3 BauGB und der ThürDSGVO. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung.

Friedrichroda, den 14.04.2023
gez: Klöppel
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Friedrichroda

Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan „Pfadfinderranch Grünes Tal“

(1) Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda hat den Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Pfadfinderranch Grünes Tal“ 
gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich auszulegen.
Für den Planbereich ist der Planentwurf von November 2022 
maßgebend.

(2) Anlass der Planung:
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Vorausset-
zungen geschaffen werden, um die Angebote im Bereich der 
Pfadfinderranch „Grünes Tal“ zu erweitern und für die bereits 
bestehende Bebauung Rechtssicherheit zu erlangen. Das Plan-
gebiet ist teilweise mit Gebäuden bebaut, einem Hauptgebäude 
mit Sanitärtrakt, Schuppen, Wanderhütten, ein separates Sani-
tärgebäude, ein Unterstand mit Lagerflächen und weiteren Sa-
nitärräumen.
Das Grundstück befindet sich im Grund 13 in Friedrichroda.
Die Fläche ist im Flächennutzungsplan der Stadt Friedrichroda 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Um dem Entwick-
lungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, wird gem. § 8 
Abs. 3 BauGB der Flächennutzungsplan der Stadt Friedrichroda 
für die entsprechende Planfläche im Parallelverfahren geändert.

(3) Geltungsbereich des Plangebietes:
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes umfasst die Flurstücke 620, 621 und 622 der Flur 3 der Ge-
markung Friedrichroda.
Der Geltungsbereich besitzt eine Größe von ca. 1,22 ha.

Für den räumlichen Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ist nachfolgender Lageplan maßgebend.

(4) Beteiligung der Öffentlichkeit
Aus organisatorischen Gründen wird die Öffentlichkeitsbe-
teiligung gegenüber dem bereits am 10.03.2023 auf der Inter-
netseite der Gemeinde und dem per Aushang verkündeten 
Zeitraum verschoben. Der Planstand vom November 2022 
bleibt unverändert erhalten.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Be-
gründung (Stand November 2022) wird

vom 24.04.2023 bis einschließlich 26.05.2023

in der Bauverwaltung der Stadt Friedrichroda, Gartenstraße 9,  
2. Obergeschoss, Zimmer 19 ausgelegt und kann dort nach vor-
heriger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 03623 - 
330 123 zu den Dienstzeiten eingesehen werden.
Dienstzeiten sind:
Montag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
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Mittwoch von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 17.30 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Website der Stadt Fried-
richroda abrufbar:
https://www.friedrichroda.info/rathaus/wohnen-und-bauen/be-
bauungsplaene-1

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregun-
gen zum Entwurf per E-Mail an: willing@friedrichroda.de, schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Hinweis: Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwä-
gungsergebnisses ist andernfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung 
der Stellungnahme kann die Einschätzung der Betroffenheit pri-
vater Belange erschwert sein. Mit der Abgabe der Stellungnahme 
wird in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-

gener Daten zum Zwecke der Durchführung des Bauleitplanver-
fahrens eingewilligt. Über die eingegangenen Stellungnahmen 
wird in öffentlicher Sitzung des Stadtrates anonymisiert beraten 
und entschieden.

(5) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:
Die betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange werden angeschrieben und erhalten innerhalb einer ange-
messenen Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme 
(§ 4 Abs. 2 BauGB).

(6) Umweltprüfung
Das Verfahren zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfor-
dert eine Umweltprüfung i.S. des § 2 Abs. 4 BauGB, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt und 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der 
Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB in die Begründung zum 
Bebauungsplan zu integrieren und wird nun öffentlich mit aus-
gelegt.

(7) Folgende Arten umweltrelevanter Informationen sind ver-
fügbar:
- Umweltbericht
- umweltbezogene Stellungnahmen

In den vorgenannten Unterlagen werden Informationen zu folgenden Themenbereichen gegeben:

Gutachten / Fachbeiträge / Planungen Inhalte / Themen
Umweltbericht -

 
 
-

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Aufhebung der
Teilfläche des Bebauungsplanes auf die Schutzgüter
Mensch, Klima/Luft, Landschaft, Boden, Kultur-/sonstige Sachgüter, Wasser
Darstellung von Auswirkungen/Maßnahmen

Verschiedene umweltrelevante Stellungnahmen und Informationen sind im Verfahren gemäß § 4 Abs.1 BauGB zur Bebauungspla-
nung innerhalb der festgelegten Fristen eingegangen.
Aussagen zu folgenden Themenbereichen werden gegeben:

Stellungnahme Themenbereiche
Thüringer Landesverwaltungsamt
Weimar, vom 01.08.2022

- Auswirkungen der Planung bezüglich Lage im Vorranggebiet Freiraumsicherung

Landratsamt Gotha, vom 26.08.2022 -
-
-
-
-
-

Abstand der Bebauung zu den Waldflächen
Lage im Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“
Anforderungen durch Lage in der Wasserschutzzone III
Abwasserentsorgung/Umgang mit Niederschlagswasser
Schutz des Gewässerrandstreifens
Ausgleichsmaßnahmen (Schutzgut Boden)

Thüringer Landesamt für Bergbau,
Umwelt und Naturschutz,
vom 26.07.2022

- Anforderungen durch Lage in der Wasserschutzzone III

Thüringer Forstamt
Finsterbergen, vom 08.08.2022

- Abstand der Bebauung zu den Waldflächen

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 
3 BauGB und der ThürDSGVO. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung.

Friedrichroda, den 14.04.2023
gez. Klöppel
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Friedrichroda

Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Vorha-
benbezogener Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz“

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda hat in öffentlicher Sitzung 
am 30.03.2023 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Wohnmobilstellplatz“ gebilligt und beschlossen, die-
sen nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegen. Für den Planbereich ist 
der Entwurf vom Februar 2023 maßgebend.

Anlass der Planung:
Durch den Vorhabenträger ist die Realisierung eines Wohnmobil-
stellplatzes, als Bestandteil der Gesamtkonzeption zur Nachnut-
zung/Umnutzung des einstigen Bahnhofsgeländes geplant. Mit 
der Gesamtmaßnahme ist eine Ergänzung des touristischen und 
Freizeitangebotes der Stadt Friedrichroda, besonders im Bereich 
der Bereitstellung von Plätzen für Wohnmobilisten, vorgesehen.
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die bau-
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des 
vorgenannten Bauvorhabens geschaffen.

Geltungsbereich des Plangebietes:
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes umfasst teilweise die Flurstücke 1085/3 und 1085/5 der Flur 
5 der Gemarkung Friedrichroda und besitzt eine Größe von ca. 
1,3 ha.
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der 
nachfolgende Lageplan maßgebend:

Auszug: geoproxy.geoportal-th.de (entnommen - 09.05.2022) - 
unmaßstäblich

Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohn-
mobilstellplatz“, bestehend aus der Planzeichnung und der Be-
gründung, Stand Februar 2023, wird in dem Zeitraum

vom 24.04.2023 bis einschließlich 26.05.2023

in der Bauverwaltung der Stadt Friedrichroda, Gartenstraße 9, 2. 
Obergeschoss, Zimmer 16 ausgelegt und kann dort nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 03623 - 330 
119 zu den Dienstzeiten nachfolgenden eingesehen werden.

Montag /
Mittwoch

von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

Dienstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 17.30 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Website der Stadt Fried-
richroda abrufbar:
https://www.friedrichroda.info/rathaus/wohnen-und-bauen/be-
bauungsplaene-1

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregun-
gen zum Entwurf per E-Mail an: willing@friedrichroda.de, schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:
Die betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange werden angeschrieben und erhalten innerhalb einer ange-
messenen Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme 
(§ 4 (2) BauGB).

Umweltprüfung
Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans erfordert eine Umweltprüfung i.S. des § 2 Abs.4 
BauGB, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB in 
die Begründung zum Bebauungsplan zu integrieren und wird nun 
öffentlich mit ausgelegt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:
- Umweltbericht / Gutachten /

umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden

In den vorgenannten Unterlagen werden Informationen zu folgenden Themenbereichen gegeben:

Gutachten / Fachbeiträge / Planungen Inhalte / Themen
Umweltbericht -

-
 
-
 
-
-
-
-

Darstellung umweltrelevanter Ziele von Fachplanungen/ Fachgesetzen
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter
Mensch, Klima/Luft, Landschaft, Boden, Kultur-/sonstige Sachgüter, Wasser
Beschreibung und Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes und
deren Auswirkungen durch die Planung
Darstellung von Auswirkungen/Maßnahmen
Beschreibung/ Bewertung der Umweltauswirkungen
Potenzialabschätzung zum Artenschutz
Aussagen zum Ausgleichsbedarf / Festlegen von Ausgleichs- / Artenschutzmaßnah-
men

Schallimmissions-Prognose - Prüfung / Ermittlung der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch Gewerbe und 
Verkehr; Definition von Maßnahmen

umweltrelevante Stellungnahmen und Informationen gemäß Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB:

Urheber Themenbereiche
Thüringer Landesverwaltungsamt - Hinweis auf Erarbeitung einer Umweltprüfung
Landratsamt Gotha -

-
-
-

Hinweis zu regenerativen Energien / Ausgleichsbilanzierung
Aussagen zu Pflanzqualitäten / Klärung des Artenschutzes
Aussagen zur Altablagerungen
Bewertung der Schallimmissionsprognose

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz

-
-

Lage im Naturpark „Thüringer Wald“
Hinweise zum Immissionsschutz u. geologischen Untersuchungen

Zweckverband Wasserversorgung
u. Abwasserbehandlung

- Hinweise zur Wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung
sowie zur Regenwasserableitung
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Osterschmuck Brunnen
Die fleißigen Osterhasen sind schon unterwegs und schmücken 
wieder unsere Trinkbrunnen sowie Storchbrunnen Ernstroda und 
Denkmalplatz Finsterbergen. Dann kann Ostern ja kommen ...

Danke an die Stadtbetriebe fürs Birkenschlagen, unserer Ju-
gendsozialarbeiterin Annabell Moreno-Leyva und allen Schüle-
rinnen und Schülern sowie Kindertagesstättenkindern.

Buschmannbrunnen Foto: Stadt Friedrichroda

Trinkpavillon im Kurpark Friedrichroda Foto: Stadt Friedrichroda

Trinkbrunnen Kirchplatz Foto: Stadt Friedrichroda

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 
3 BauGB und der ThürDSGVO. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung.

Friedrichroda, den 14.04.2023
gez: Klöppel
Bürgermeister

Jagdgenossenschaft „Weidmannsheil“ 
Friedrichroda

Öffentliche Bekanntmachung

Die Jagdgenossenschaft „Weidmannsheil“, Friedrichroda, 
führt
am Dienstag, dem 16.05.2023, 18.00 Uhr
im Kultursaal Ernstroda

99894 Friedrichroda,
OT Ernstroda, Schönauer Straße 7a

ihre nächste Mitglieder-Vollversammlung mit
nachstehender Tagesordnung durch:
1. Begrüßung
2. Protokollkontrolle und Bestätigung
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Beschluss zur Höhe und zur Verteilung des Reinerlöses
6. Beschluss zur Verwendung des Überschusses

(nicht abgerufene Mittel)
7. Bestätigung des Kassenberichtes und

Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2022/2023
8. Wahl des 2. Rechnungsprüfers
9. Verschiedenes, Anfragen und Diskussion
10. Schlusswort des Jagdvorstehers

Alle Genossenschaftsmitglieder sind zu der vorgenannten 
Sitzung hiermit öffentlich eingeladen.

Friedrichroda, den 14.04.2023
Klöppel
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Informationen aus dem Rathaus

Neue Wehrführung der Freiwilligen  
Feuerwehr Finsterbergen
Zur Stadtratssitzung am 30.03.2023 wurde die neue Wehrfüh-
rung der Freiwilligen Feuerwehr Finsterbergen durch den Bür-
germeister Thomas Klöppel ernannt. Wehrführer David Frank 
und stell. Wehrführer Torsten Frank erhielten ihre Ernennungsur-
kunden für die Dauer ihrer Amtszeit.

Foto: Stadt Friedrichroda
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Finsterbergen Foto: 
Frau Simone Dirkes.

Brunnen in Ernstroda Fotos: Anke Sopuschek, Stellv. Leiterin  
Ev. Kindergarten „Kirchbergknirpse“

Trinkpavillon im Friedenspark Foto: Annabell Moreno-Leyva

Aktuelles aus der Bibliothek

Liebe Leser Klein und Groß,

unsere aktuellen Öffnungszeiten in der Hauptstraße 16
ab 01.05.2023 sind:

Montag 10.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag geschlossen
Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kleine Erinnerung  
zum Frühjahrsputz 2023
Wie bereits im letzten Reinhardsbrunner Echo angekün-
digt findet der diesjährige Frühjahrsputz in der Stadt Fried-
richroda und dem Ortsteil Finsterbergen am Samstag, den 
22.04.2023 statt.

Treffpunkt Samstag, 22.04.2023 um 9.00 Uhr
- im Ortsteil Finsterbergen vor dem „Haus des Gastes“,
- in der Kernstadt auf dem Parkplatz

in der Lindenstraße gegenüber der Evang. Kirche.

Macht mit, denn nur gemeinsam können wir unseren schö-
nen Ort gestalten und in Ordnung halten!

Die Ordnungsverwaltung
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Die Meldestelle informiert
Der Online Ausweis

Ihr Personalausweis ist mit einem Chip ausgestattet. Dadurch können Sie Ihren Ausweis auch online verwenden.
Mit dem Online-Ausweis weisen Sie sich sicher im Internet aus. Sie erledigen Ihre Behördengänge oder geschäftliche Angelegenhei-
ten einfach elektronisch. Das spart Zeit, Kosten und Wege.

Online-Ausweis selbst aktivieren und neue PIN bestellen

Im Bürgeramt wird Ihnen kostenfrei geholfen, wenn
• Ihr Online-Ausweis deaktiviert ist,
• Sie Ihren PIN-Brief mit Transport-PIN nicht mehr finden,
• Sie Ihre PIN vergessen haben oder
• die PIN blockiert ist.

Zudem können Sie online und kostenfrei einen PIN-Rücksetzbrief 
bestellen. Er wird an Ihre deutsche Meldeadresse zugestellt und 
enthält einen Aktivierungscode, einen QR-Code und eine neue 
PIN. Damit können Sie Ihren Online-Ausweis selbst aktivieren 
und ihn mit neuer PIN sofort nutzen.

Den Service finden Sie auf der Internetseite 
www.pin-ruecksetzbrief-bestellen.de.

Dieses Logo steht auf der Rückseite Ihres Personalausweises.
Im Internet zeigt es Ihnen, wo Sie sich bei Behörden und Unter-
nehmen digital ausweisen können.

Anwendungsbeispiele für den Online-Ausweis finden Sie hier

Mit der AusweisApp2 einfach und sicher digital 
ausweisen.
Hier geht’s zum kostenlosen Download.

Schutzhütte „Gänsehütte“ an der Totenbrücke
Mitte März 2023 wurde die Schutzhütte „Gänsehütte“ an der 
Totenbrücke durch Robert und Reinhardt Oschmann neu aufge-
baut.

Die Mitarbeiter der Stadtbetriebe schafften durch den Abriss der 
alten Schutzhütte Baufreiheit.

Die Kosten für den Aufbau übernahm freundlicherweise die Jagd-
genossenschaft Finsterbergen.

Gerhard Werner
Ortsteilbürgermeister Finsterbergen
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Samstag, 06. Mai
09.00 Uhr Thüringer Landesmannschaftsmeisterschaf-

ten
im Tischtennis
AK 15 & AK 19
Friedrichroda, Körnbergsporthalle, Engelsba-
cher Weg 13

14.00 Uhr Anwassern des Kneipp Verein Friedrichroda e. 
V. am Tretbecken an der Ochsenschau
ab 16 Uhr kleine Heilklima-Wanderung mit Sara 
Hoffmann und einer Käuterführung
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Friedrichroda, Ochsenschau / Körnberg, B88 
Ortsausgang F´roda - Richtung Engelsbach

18.00 Uhr Biergarten Konzert im Brauhaus
mit Lakewoodforest
Hits aus 60 Jahren Rock, Pop, Oldies, Country 
& Western
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Sonntag, 07. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus

mit Tommy Kleber
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Montag, 08. Mai
10.30 Uhr Stadtführung -

Friedrichroda gestern und heute
Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5,00 €.
Mindestteilnehmer: 5 Personen

Dienstag, 09. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse,
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €,
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I

15.00 Uhr Buchlesung anlässlich des
70. Todestages von Käte Duncker
Zur Erinnerung an Käte Duncker lädt die Rosa-
Luxemburg-Stiftung anlässlich des 70. Todes-
tages dieser fast vergessenen, wunderbaren 
Frauenpersönlichkeit des ausgehenden 19. bis 
Mitte 20. Jahrhunderts nach Friedrichroda ein.
Es lesen: Prof. Dr. Heinz Deutschland, Berlin 
(Herausgeber des Duncker-Tagebuches in 
Briefen), Dr. Heide Wildauer (MdL a.D.) und Dr. 
Ulrike Rommel
Friedrichroda, Brauhaus, Bachstraße 14

Mittwoch, 10. Mai
10.30 Uhr Gesundheits- & Klimawanderung

rund um Friedrichroda
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I-II)
Treffpunkte: Die Wanderung startet an unter-
schiedlichen Punkten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.
friedrichroda.de (Veranstaltungskalender)
oder telefonisch unter 03623-33200,
Preis: 7 € pro Person /
mit Kurkarte 5 € pro Person
Keine Voranmeldung nötig!

11.00 Uhr OrgelPunkt! in der St. Blasius Kirche
20 Minuten Orgelmusik zur Mittagszeit
Eintritt frei

Kur- und Tourismusamt

Veranstaltungsplan Mai 2023
    
Montag, 01. Mai
07.00 Uhr Wecken mit der Heimatkapelle Finsterbergen

Traditionell wird der Heilklimatische Kurort Fins-
terbergen ab 7.00 Uhr von der Heimatkapelle 
geweckt.
Friedrichroda / OT Finsterbergen

13.30 Uhr Oldies non Stop am Heuberghaus mit Hubert 
B.
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Dienstag, 02. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse,
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €,
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I

Mittwoch, 03. Mai
10.30 Uhr Gesundheits- & Klimawanderung

rund um Friedrichroda
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I-II)
Treffpunkte: Die Wanderung startet an unter-
schiedlichen Punkten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.
friedrichroda.de (Veranstaltungskalender) oder 
telefonisch unter 03623-33200,
Preis: 7 € pro Person /
mit Kurkarte 5 € pro Person
Keine Voranmeldung nötig!

11.00 Uhr OrgelPunkt! in der St. Blasius Kirche
20 Minuten Orgelmusik zur Mittagszeit
Eintritt frei
Friedrichroda, Evang. Kirche Sankt Blasius, 
Marktstr. 20

15.00 Uhr Seniorenkaffee
für alle Senioren der Ortsteile
Ernstroda und Cumbach
Friedrichroda OT Ernstroda, Alte Gemeinde

Donnerstag, 04. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der

12 Klima-Terrainkurwege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Personen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr 
ERFORDERLICH!
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

Freitag, 06. Mai
20.00 Uhr Dem Monivong Boulevard entlang - Erinnerun-

gen eines DDR-Arztes an Kambodscha
Buchlesung von Dr. Dieter Oehmer
Kambodscha – mit dem Namen dieses Landes 
wird heute nachvollziehbar reflexhaft der Massen-
mord der Roten Khmer an der eigenen Bevölke-
rung vom April 1975 bis Januar 1979 verbunden. 
Seit 1980 entsandte die DDR regelmäßig Ärzte-
teams, um dem vom Bürgerkrieg geschundenen 
Land und dessen Bevölkerung medizinische Hilfe 
zukommen zu lassen. Der Autor dieses Buches 
war einer der Ärzte, der 1987 vor Ort half.
Eintritt: Vorverkauf: 10 € / Abendkasse: 12 €
Einlass: 19 Uhr
Friedrichroda, Kur- und Lesecafé, Kirchgasse 2
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Mittwoch, 17. Mai
10.30 Uhr Gesundheits- & Klimawanderung

rund um Friedrichroda
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I-II)
Treffpunkte: Die Wanderung startet an unter-
schiedlichen Punkten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.
friedrichroda.de (Veranstaltungskalender)
oder telefonisch unter 03623-33200,
Preis: 7 € pro Person /
mit Kurkarte 5 € pro Person
Keine Voranmeldung nötig!

11.00 Uhr OrgelPunkt! in der St. Blasius Kirche
20 Minuten Orgelmusik zur Mittagszeit
Eintritt frei
Friedrichroda, Evang. Kirche Sankt Blasius, 
Marktstr. 20

Donnerstag, 18. Mai
ab 10 Uhr Männertag im Brauhaus Biergarten

mit erotischer Showeinlage ca. 16 & 17 Uhr
Liebe Mädchen kommen in den Himmel, böse 
Mädchen kommen auf die Showbühne im Bier-
garten.
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

ab 12 Uhr Himmelfahrtsparty am Rennsteig
mit Rockmusik von „The Polars“
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Freitag, 19. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern -

Erholung für Körper & Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr 
ERFORDERLICH! mind. 8 Personen
Kosten: 10 € pro Person /
mit Kurkarte: 8 € pro Person
Treffpunkte: Kurzone Finsterbergen (Dauer 2 
Stunden)

Samstag, 20. Mai
09.30 Uhr GutsMuths-Wanderung

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse
über Schloß Tenneberg - Schnepfenthal, hist. 
Waldfriedhof, GutsMuths
Gedächtnishalle, Einkehr geplant,
p.P. 5 Euro, Kinder frei
SG: leicht, ca. 15 km
(5 km verkürzbar - Waldbahnrückfahrt möglich)
Wanderschuhe, wettergerechte Kleidung und 
Getränke sind erforderlich.
09.40 Uhr ab H+Hotel & SPA Friedrichroda,
10.10 Uhr ab Parkplatz gegenüber Waldbahn-
haltestelle „Reinhardsbrunner Teiche“
Weitere Info´s unter:
0175 7990197 - Frau Christine Hofmann

15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute
Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten
unter: 0173 / 5444733

15.00 Uhr Eröffnung der Kurkonzertsaison
mit „Dem Wintersteiner“ - Svend Walter
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavil-
lon, Kurpark

Friedrichroda, Evang. Kirche Sankt Blasius, 
Marktstr. 20

Donnerstag, 11. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der

12 Klima-Terrainkurwege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Per-
sonen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr  
ERFORDERLICH!
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

Freitag, 12. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern -

Erholung für Körper und Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr 
ERFORDERLICH!
mind. 8 Personen
Kosten: 10 € pro Person /
mit Kurkarte: 8 € pro Person
Treffpunkte: Zentraler Wandertreff im Kurpark 
Friedrichroda (Dauer 1,5 Stunden)

Samstag, 13. Mai
15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute

Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

18.00 Uhr Biergarten Konzert im Brauhaus
mit Denis Wils & Co
Hits aus Rock, Pop & Oldies
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Sonntag, 14. Mai
11 Uhr - Kinderfest im Kurpark Friedrichroda
17 Uhr - Spiel und Spaß mit Clown Willy

- Kinderkarussell, Hüpfburg, Torwandschießen, 
Aqua-Zorbing, Bungee-Run, Kinderschminken 
und weitere Überraschungen
15 Uhr KinderzauberShow
„and now: Juliman“ - Thüringens jüngster Magier
Eintritt frei / Änderungen vorbehalten!
Friedrichroda, Kurpark

13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus
mit MAD - music, action, dance
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Montag, 15. Mai
10.30 Uhr Stadtführung -

Friedrichroda gestern und heute
Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €.
Mindestteilnehmer: 5 Personen

Dienstag, 16. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse,
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €,
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I
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18.00 Uhr Benefizkonzert des
Luftwaffenmusikkorps Erfurt
Leitung: Oberstleutnant Dr. Tobias Wunderle
Eintritt frei, Spende erbeten
Finsterbergen, Hüllrod

19.30 Uhr Parksingen mit der
Sängervereinigung Harmonie 1863 e. V.
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavil-
lon, Kurpark

Donnerstag, 25. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der

12 Klima-Terrainkurwege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Per-
sonen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr 
ERFORDERLICH!
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

15.00 Uhr Mundharmonikaklänge mit den
Harmonika-Freunden aus Friedrichroda
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavil-
lon, Kurpark

Freitag, 26. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern -

Erholung für Körper und Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr 
ERFORDERLICH!
mind. 8 Personen
Kosten: 10 € pro Person /
mit Kurkarte: 8 € pro Person
Treffpunkte: Zentraler Wandertreff im Kurpark 
Friedrichroda (Dauer 1,5 Stunden)

20.00 Uhr Liederkabarett mit „Kalter Kaffee“
Seit nunmehr 16 Jahren singen und spielen sich 
Kalter Kaffee, 
alias Tilo Schäfer und Björn Sauer (auch bekannt 
vom Kabarett „Die Arche“ Erfurt) 
nun in die Herz- und Lachmuskeln der Menschen 
mit Sinn für Humor, Liedermacherei, Politsatire 
und Selbstironie. An Vielfältigkeit fehlt es hierbei 
nicht. 
Ihr neues Programm erstreckt sich überdies bis 
hin zu ergreifenden Balladen mit Schmunzelef-
fekt. 
Eintritt: Vorverkauf: 15 € / Abendkasse: 17 €
Einlass: 19 Uhr
Friedrichroda, Kur- und Lesecafé, Kirchgasse 2

Samstag, 27. Mai
15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute

Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

ab 14.00 Uhr Seid bereit… Ostalgie - Ostrock
Musik mit „Zeitlos“, DDR Fahrzeuge, Falknerei, 
Mitropa,
Machs mit - machs nach - machs besser, Tele-
spiele, Ponyreiten,
Basteln mit den Pionieren, Kinderschminken
Eintritt: Erwachsene 8 €, Kinder 5 €
Kartenvorverkauf in der Touristinformation Fried-
richroda oder unter www.friedrichroda.de
Friedrichroda, Bergtheater

15.00 Uhr Kurkonzert „Bunte Frühlingsmelodien“
mit Kay Dörfel
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavil-
lon, Kurpark

17.30 Uhr Der Rynnestyg 916 Rock & Metal e. V.
präsentiert - HüllRock
mit Theodor Strom, GrimGod, Barmy Rote & 
Mona Lisa
Die Teilnahme erfolgt auf freiwiller Spendenba-
sis zu Gunsten der Bands und des Vereins.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Finsterbergen, Hüllrod

18.00 Uhr Livemusik im Brauhaus
mit Andreas Schirneck
Handmade Music
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

20.00 Uhr 25 Jahre Finsterberger Blasmusik -
Kirmes Warm Up
Tanzabend mit Blasmusik aus Leidenschaft
Pausenmusik mit DJ Veit Eick
Eintritt frei
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Einlass: 19.00 Uhr
Friedrichroda / OT Finsterbergen,
Gasthaus „Zur Linde“, Rennsteigstr. 30

Sonntag, 21. Mai
11.00 Uhr Eröffnung der alten Hufschmiede im Hei-

matmuseum Friedrichroda anlässlich des 
internationalen Museumstages
mit der Trachtengruppe Luise Gerbing e. V.
Schauschmieden
17 Uhr kleine Abendmusik
mit Friedrichrodaer Geschichten
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Friedrichroda, Heimatmuseum,
Reinhardsbrunner Str. 6

Montag, 22. Mai
10.30 Uhr Stadtführung -

Friedrichroda gestern und heute
Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €
Mindestteilnehmer: 5 Personen

Dienstag, 23. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse,
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €,
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I

Mittwoch, 24. Mai
10.30 Uhr Gesundheits- & Klimawanderung

rund um Friedrichroda
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I-II)
Treffpunkte: Die Wanderung startet an unter-
schiedlichen Punkten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.
friedrichroda.de (Veranstaltungskalender)
oder telefonisch unter 03623-33200,
Preis: 7 € pro Person /
mit Kurkarte 5 € pro Person
Keine Voranmeldung nötig!

11.00 Uhr OrgelPunkt! in der St. Blasius Kirche
20 Minuten Orgelmusik zur Mittagszeit
Eintritt frei
Friedrichroda, Evang. Kirche Sankt Blasius, 
Marktstr. 20
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Eröffnung der Kneipp-Saison 2023

im Heilklimatischen Kurort Friedrichroda Premium Class
„Im Wasser liegt Heil; es ist das einfachste, wohlfeilste und - recht 
angewandt - das sicherste Heilmittel“
Schon Pfarrer Kneipp meinte das Probieren geht über das Studieren 
und legte damit den Grundstein für einen regen Gesundheitstourismus.
Diesem Motto getreu möchte der Kneippverein Friedrichroda 
e.V. die Tretbeckensaison am Samstag, den 06.Mai 2023, ab  
14.00 Uhr eröffnen und lädt alle Einwohner und Gäste zum 
„Anwassern“ an das Tretbecken an der Ochsenschau ein. Zu-
sätzlich wird an diesem Tag das 30-jährige Bestehen des Tretbe-
ckens an der Ochsenschau gefeiert.
Ab 16.00 Uhr können sich alle gesundheitsorientierten Besucher 
auf eine Heilklimawanderung mit der Klimatherapeutin, Sara 
Hoffmann freuen.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.
Nähere Informationen auf www.friedrichroda.de und in der Tou-
rist-Information unter 03623 33200

Auf zum Kinderfest nach Friedrichroda am 14.05.2023

Am 14.05.2023 können sich alle Kinder auf das Kinderfest der 
Stadt Friedrichroda freuen.
Mit einem tollen Programm für Groß & Klein heißen wir alle Fa-
milien von 11.00 Bis 17.00 Uhr im Kurpark Friedrichroda herzlich 
willkommen und bieten wieder viel Platz für Programm und Über-
raschungen.
Große und kleine Besucher kommen an diesem Tag auf Ihre Kos-
ten und können sich auf viele Highlights freuen. Das Programm 
reicht von Spiel und Spaß mit Clown Willi, über Kinderkarussell 
und Hüpfburgen, bis hin zu Aquabällen, Torwandschießen und 
weiteren Überraschungen.
Magisch wird es bei einem besonderen Bühnenauftritt mit Thü-
ringens jüngstem Magier.
Seid gespannt auf sein tolles Programm und lasst Euch „verzaubern“.
Für das leibliche Wohl wird mit vielen Leckereien für die großen 
und kleinen Besucher bestens gesorgt und wir freuen uns mit 
euch auf diesen Tag.
Nähere Informationen www.friedrichroda.de und unter 
03623 33200.

In Friedrichroda und Finsterbergen wird es wieder 
musikalisch - Eröffnung der Konzertsaison 2023

im Kurpark Friedrichroda und im Kurpark Hüllrod 
Finsterbergen

Es grünt so grün, wenn im Kurpark alles blüht …
Am Samstag, den 20. Mai 2023, 15.00 Uhr startet die Saison 
der Kurkonzerte im Kurpark Friedrichroda mit Musik durch Svend 
Walter. Sein Liederrepertoire reicht von Welthits, Schlagern, Ol-
dies, volkstümlichen Liedern vom Thüringer Wald und einem 
bunten Musikmix aus Livegesang.
Jeden Samstag von Mai bis September wird es am Musikpavillon 
im Kurpark Friedrichroda
ein wechselndes Musikangebot von Blasmusik, Rock & Pop bis 
hin zu nordischen Liedern, geben.
Die Konzertsaison im Kurpark „Hüllrod“ in Finsterbergen star-
tet am Sonntag, 28. Mai 2023, 10.30 Uhr - also auch unbedingt 
vormerken, es spielt die Heimatkapelle Finsterbergen. Auch hier 
wird es an jedem Sonntag bis September ab 10.30 Uhr Frühkon-
zerte geben und alle Einwohner und Gäste sind recht herzlich 
dazu eingeladen.
Einen besonderen Termin sollten Sie sich auf jeden Fall vormer-
ken.
Am 24.05.2023 18.00 Uhr spielt „Das Luftwaffenmusikkorps Er-
furt“ auf dem Hüllrod in Finsterbergen ein Benefizkonzert. Der 
Eintritt zu diesem Konzert ist kostenfrei, es wird aber um Spen-
den gebeten. Mit dem Spendenerlös werden die ortsansässigen 
Kindergärten bei der musikalischen Früherziehung unterstützt.
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist der einzige Klangkörper der 
Bundeswehr in Mitteldeutschland. Die Militärmusiker, bestehend 
aus 50 Profimusikern, genießen nicht nur in ihrer Heimat einen 
hervorragenden Ruf.

Die Kur- und Touristinformation der Stadt Friedrichroda und Fins-
terbergen wünschen allen Gästen und Einwohnern eine musika-
lische Kurkonzertsaison.

Nähere Informationen:
Tourist-Information Friedrichroda 03623 / 33200 oder
unter www.friedrichroda.de

Pfingstsonntag, 28. Mai
10.30 Uhr Frühkonzert mit der

Heimatkapelle Finsterbergen
Finsterbergen, Hüllrod

13.30 Uhr Rockmusik am Heuberghaus
mit „The Polars“
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

18.00 Uhr Tommy’s Livemusik
im Brauhaus Biergarten
Oldies vom Feinsten
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Pfingstmontag, 29. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus

mit MAD - music, action, dance
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Dienstag, 30. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Friedrichroda, Hauptstr. 55,
Info-Säule vor der Kreissparkasse,
Für Gäste mit Kurkarte frei,
Gäste ohne Kurkarte 5 €,
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I

Mittwoch, 31. Mai
10.30 Uhr Gesundheits- & Klimawanderung

rund um Friedrichroda
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG 
I-II)
Treffpunkte: Die Wanderung startet an unter-
schiedlichen Punkten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.
friedrichroda.de (Veranstaltungskalender)
oder telefonisch unter 03623-33200,
Preis: 7 € pro Person /
mit Kurkarte 5 € pro Person
Keine Voranmeldung nötig!

11.00 Uhr OrgelPunkt! in der St. Blasius Kirche
20 Minuten Orgelmusik zur Mittagszeit
Eintritt frei
Friedrichroda, Evang. Kirche Sankt Blasius, 
Marktstr. 20

Erläuterungen zu den Wanderungen:
Schwierigkeitsgrad I = mäßige Steigung,

II = mittlere Steigung,
III = starke Steigung

Ludowingerquelle Friedrichroda -  
wieder an 3 Trinkbrunnen

Wie das Kur- und Tourismusamt der Stadt Friedrichroda mitteilt, 
werden alle 3 Trinkpavillons der Ludowingerquelle voraussicht-
lich nach Ostern wieder ihren Betrieb aufnehmen, derzeit läuft 
der Spülbetrieb. 
Die Trinkpavillons im Kurpark und im Friedenspark werden täglich 
von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. Am Trinkpavillon auf dem 
Kirchplatz können alle Bürger, Gäste und Liebhaber der Quelle, 
das Heilwasser ganztägig genießen und Trinkkuren durchführen.
Die Ludowingerquelle Friedrichroda wurde im Jahr 2000 als 
staatliche Heilquelle anerkannt und ist ein fluoridhaltiges Calci-
um-Natrium-Magnesium-Sulfat-Chlorid-Wasser. Durch den Ge-
nuss des natürlichen Heilmittels werden dem Körper wichtige 
Mineralien zugeführt.
Für weitere Infos und kostenfreie Trinkbecher, steht Ihnen das 
Kur- und Tourismusamt gern zur Verfügung.
Nähere Informationen:
Kur- und Tourismusamt Friedrichroda 03623/33200, Stadtbetrie-
be Friedrichroda 03623/30810 und unter www.friedrichroda.de
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Lutherische Pfarrei Friedrichroda

Gottesdienste

1.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Quasimodogeniti
16.04.
10.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
2.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Misericordias Domini
23.04.
10.00 Uhr Gottesdienst zur JubelKonfirmation
3.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Jubilate
30.04.
10.00 Uhr Gottesdienst
4.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Kantate
07.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
5.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Rogate
14.05.
14.00 Uhr Gottesdienst

Einführung des regionalen Kantors Tom Anschütz
6.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Exaudi
21.05.
10.00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)

Die GottesDienste finden in der (bei Bedarf geringfügig  
beheizten) Kirche statt!

In den GottesDiensten wird in der Regel das Heilige Abendmahl, 
die Eucharistie, gefeiert!

Öffnungszeiten: Pfarrbüro (Telefon 304228)
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr

Gemeindekirchenrat der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
und Pfarrei Friedrichroda

Neuapostolische Kirche

Gemeinde Friedrichroda
Goethestraße 33
Es finden jeden Sonntag Gottesdienste statt.
Beginn ist jeweils 10:00 Uhr

Besondere Gottesdienste:

Sonntag, den 16.04.2023
10:00 Uhr Jugendgottesdienst mit dem

Bezirksevangelisten Jan Solbrig
in Meiningen

Sonntag, den 30.04.2023
10:00 Uhr Gottesdienst mit dem

Bezirksevangelisten Uwe Weyh
mit Konfirmation

Weitere Aktivitäten:

Dienstag, den 18.04.2023
15:00 Uhr Probe des Seniorenchors

in Meiningen mit Hirte i.R. Herbert Ludwig

Weiterhin finden an allen Sonntagen und mittwochs Gottesdiens-
te von zentraler Stelle statt, an denen über das Internet oder über 
den Youtube-Kanal unserer Kirche teilgenommen werden kann.

Beginn der Internet-Gottesdienste
Sonntag jeweils 10:00 Uhr
Mittwoch jeweils 19:30 Uhr

Einwahl im Internet unter

Seit dem 01. April finden wieder Schlossparkführungen in Rein-
hardsbrunn statt. Jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonn-
tag (außer an Feiertagen) sind interessierte Gäste herzlich ein-
geladen ab 15 Uhr für eine Stunde an einer Schlossparkführung 
teilzunehmen.
Der Treffpunkt ist am Kavaliershaus. Bei starken Besucherauf-
kommen ist mit Wartezeiten zu rechnen. Eine Voranmeldung für 
Gruppen ab 10 Personen ist notwendig. Bitte nutzen Sie hier-
für folgende Kontaktmöglichkeiten von Montag bis Freitag unter 
03623/303085 oder
E-Mail: besucherservice@schloss-reinhardsbrunn.de.
Auch in diesem Jahr beträgt der Eintrittspreis 5 € pro Erwachse-
nen und Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei an der Führung 
teilnehmen.
Bei starken Wind und Regen fällt die Führung aus.

Veranstaltung zum 70. Todestag  
von Käte Duncker

Einladung an alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger!

Zur Erinnerung an Käte Duncker lädt die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung anlässlich des 70. Todestages dieser fast vergessenen wun-
derbaren Frauenpersönlichkeit des ausgehenden 19. bis Mitte 
20. Jahrhunderts nach Friedrichroda ein.
Käte Duncker, geb. Döll verlebte ihre Kindheit und frühe Jugend 
in Friedrichroda, absolvierte hier als Lehrerin ihre ersten Dienst-
jahre, fand in dieser Stadt in schweren Zeiten einen sicheren Ha-
fen und auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte.
Diese Veranstaltung soll, neben weiteren an bekannten Wir-
kungsstätten in Thüringen, dazu beitragen, das Leben und die 
außergewöhnlichen Leistungen dieser bemerkenswerten Frau, 
wieder in Erinnerung zu bringen. Gleichzeitig möchten wir auch 
junge Menschen vertraut machen mit den nachvollziehbaren Le-
bensleistungen der lebenslustigen Lehrerin, der Kriegsgegnerin, 
Journalistin, tollen Mutter, Ehefrau sowie geliebten und gefürch-
teten politischen Bildungsexpertin.
Käte Duncker war eine der drei Frauen, die in Kopenhagen 1911 
den Antrag auf Einführung des internationalen Frauentages so 
überzeugend einbrachten, dass der Antrag angenommen und 
beschlossen wurde.
Sie war von 1921 bis 1923 eine der ersten Frauen im Landtag 
von Thüringen.
Käte Duncker forderte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für 
alle Kinder kostenfreie und gesunde Schulspeisung.
Sie werden aus den umfangreichen, erhalten gebliebenen Brie-
fen auch erfahren, wann Käte Duncker ihren Heimatort Fried-
richroda besuchte, bzw. dort lebte und welche Waldwege sie am 
meisten mochte.
Kommen und hören Sie, was uns Käte Duncker noch heute zu 
sagen hat.
Termin der Lesung: 09. Mai.2023, um 15.00 Uhr
Veranstaltungsort: Friedrichroda,

Brauhaus, Bachstraße 14

Es lesen:
Prof. Dr. Heinz Deutschland, Berlin (Herausgeber des Duncker-
Tagebuches in Briefen)
Dr. Heide Wildauer (MdL a.D.) und Dr. Ulrike Rommel

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese einmalige Gelegen-
heit - mit dem Kenner der Geschichte der Familie Duncker, Prof. 
Dr. Heinz Deutschland auch ins Gespräch zu kommen - nutzen 
könnten.
Viel Spaß beim Erinnern oder Kennenlernen

Kerstin Warner und Heide Wildauer
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Unsere kleinen Bauarbeiter übernahmen im Anschluss das Ba-
cken von Sandkuchen und den Bau von Burgen, Gräben sowie 
Hügeln.

Wenn auch ihr Kind hier mitspielen möchte, wir haben noch 
freie Kindergartenplätze. Informieren Sie sich gerne auf unserer 
Homepage www.evang.kita-ernstroda@online.de oder rufen Sie 
uns an unter
03623 / 200 594.

Sindy Günther
Für die Evang. Kindertagesstätte in Ernstroda

Flohmarkt Kirchgemeinde Finsterbergen

Leider ist eine Anmeldung nicht mehr möglich.

http://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheNordundOst-
deutschland

oder im Youtube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Nord- und 
Ostdeutschland alternativ per vereinfachtem Link unter
gottesdienst.nak-nordost.de

Informationen im Internet
www.nak-nordost.de

Katholische Filialgemeinde  
St. Karl Borromäus
99894 Friedrichroda, August Eckardt Straße 2a
Telefon: 03623/200958
E-Mail: info@katholische-kirche-gotha.de
Telefon Pfarrer W. Scholle: 03621/3643-21
Telefon Büro: 03621/3643-0

Friedrichroda
Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe
01.05.23 25 Jahre Sternwanderung nach Bad Tabarz
05.05.23 17.00 Uhr Anbetung

17.30 Uhr Hl. Messe
09.05.23 08.30 Uhr Hl. Messe
14.05.23 Maiandacht an der Mariaquelle
18.05.23 10.30 Uhr Hl. Messe Christi Himmelfahrt
21.05.23 10.30 Uhr Erstkommunionfeier
23.05.23 08.30 Uhr Hl. Messe
28.05.23 10.30 Uhr Hl. Messe Pfingstsonntag
29.05.23 10.30 Uhr Hl. Messe Pfingstmontag
Bad Tabarz
Sonntag 09.15 Uhr Hl. Messe
Mittwoch 09.15 Uhr Hl. Messe
01.05.23 25 Jahre Sternwanderung

11.00 Uhr Hl. Messe
18.05.23 09.15 Uhr Hl. Messe Himmelfahrt
28.05.23 09.15 Uhr Hl. Messe Pfingstsonntag
29.05.23 09.15 Uhr Hl. Messe Pfingstmontag
Waltershausen
Sonntag 09.00 Uhr Hl. Messe
28.05.23 09.00 Uhr Hl. Messe Pfingstsonntag

Sollten sich Änderungen ergeben, dann informieren Sie sich 
bitte im Internet (https://www.katholische-kirche-gotha.de), Ge-
meindebrief oder im Aushang an der Kirche.

Winfried Völlmer

Kloster St. Gabriel in Altenbergen

Gottesdienste und Göttliche Liturgien

Sonn- und Feiertage:
Morgengottesdienst: 9:00 Uhr
Göttliche Liturgie im Anschluss: 10:00 - 11:45 Uhr
Gottesdienste:
Morgengottesdienst: Mo-Sa: 6:30 Uhr
Mittaggottesdienst: Mo-Sa: 12:00 Uhr
Abendgottesdienst: Mo-So: 17:00 Uhr
Nachtgottesdienst: Mo-Fr: 20:00 Uhr

Sie sind alle immer herzlich willkommen,
an den Gottesdiensten teilzunehmen!

Für Ihre Anliegen sind wir seelsorgerlich gerne immer für Sie da.
Nicolaus-Brückner-Str. 20A, Tel. 036253 / 25142

Neues von den Kirchbergknirpsen …

Auf die Plätze - Bagger los! Am 22. März fuhr ein ortsansässiges 
Unternehmen mit Radlader und Co. zu uns in den Kindergarten. 
Der lang ersehnte Sandaustausch begann mit großen Baufahr-
zeugen zur Freude unserer Kinder und Erzieher. Vor allem die 
Krippenkinder genossen den besten Ausblick und freuten sich 
über die Baustelle direkt vor der Tür.
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Vereine und Verbände

Reitverein Friedrichroda e.V. beim Eisena-
cher Sommergewinn
Der Eisenacher Sommergewinn, der jeweils drei Wochen vor Os-
tern stattfindet, ist eines der ältesten und größten Frühlingsfeste 
in Deutschland und gehört zum immateriellen Unesco-Welterbe.

Den Höhepunkt des Sommergewinns stellt der große Festumzug 
dar, der in diesem Jahr am Samstag, dem 18. März, mit mehr 
als 1.200 Mitwirkenden und bei bestem Wetter stattfand. Auch 
13 Reiter-Pferd-Paare des Reitverein Friedrichroda e.V. nahmen 
teil. So wurden sowohl Frau Sunna als auch der Winter von den 
Friedrichrodaer Pferdesportlern begleitet und die traditionellen 
Symbole Hahn, Ei und Brezel durch den Festumzug getragen. 
Dieser begann in der Eisenacher Weststadt und verlief zum 
Marktplatz, wo schließlich das Streitgespräch zwischen Frau 
Sunna und Herrn Winter stattfand und das Ende der kalten Jah-
reszeit durch die symbolische Verbrennung des Winters in Form 
einer Strohpuppe besiegelt wurde.

Mehr als ein Dutzend Mal haben die Pferdefreunde aus Fried-
richroda bereits am Sommergewinnsumzug teilgenommen. Die 
Pferde des Reitvereins absolvieren ein gezieltes Training, um den 
besonderen Erfordernissen, die ein solcher Festumzug mit sich 
bringt, zu erlernen und bewältigen zu können. Gewöhnte Pferde 
reagieren auch in solchen Situationen gelassen und souverän, 
wodurch sie für die Reiter kontrollierbar bleiben. Selbstverständ-
lich spielt auch das Temperament der Pferde dabei eine Rolle. 
So meisterten die ausgewählten und daraufhin trainierten Pferde 
und die qualifizierten Reiter des Friedrichrodaer Vereins gemein-
sam mit etlichen Fußpersonen ihren Auftritt beim Eisenacher 
Frühlingsfest mit Bravour.

Sie trugen die traditionellen Symbole: v.l.n.r. Marleen Schacht-
schabel zu Fuß, Christiane Hey auf Impulsivo, Anna Miehlke auf 
Parys, Leon Schirrmeister zu Fuß, Samantha Mesch auf Calea

Anne Reutgen
Reitverein Friedrichroda e.V.

Der neue Jugendbus für den BRC 05 Fried-
richroda e.V.

wurde am 31.03.2023 übergeben.

Anwesend waren Sponsoren, die mit sehr sehr großer Unter-
stützung die Neuanschaffung erst ermöglicht haben. Lottomittel 
vom Thüringer Innenminister, Firmensponsoring von ortsan-
sässigen Unternehmen und Vereinssponsoring der WIRSTADT  
Friedrichroda e.V.

Wir sagen allen DANKE!

Foto: Stadt Friedrichroda

Sonstiges

Schulanmeldung Grundschule

Schuljahr 2024/25

Liebe Eltern,
die Thüringer Schulordnung legt fest, dass alle Kinder, die 
bis zum 01.08. des folgenden Jahres 6 Jahre alt werden, 
zum Schulbesuch anzumelden sind. Kinder, die am 30.06. 
mindestens 5 Jahre alt sind können bereits angemeldet wer-
den, wenn Eltern eine vorzeitige Einschulung wünschen.

Folgende Anmeldetermine sind dazu in der
Grundschule „Friedrich Buschmann“ geplant:

Freitag, 05.05.2023 13.00 - 17.00 Uhr
Montag, 08.05.2023 13.00 - 17.00 Uhr

Sollte eine Anmeldung zu diesen Zeiten nicht möglich sein, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Grundschule. Sie 
erreichen uns unter:
Telefon: 03623-201376
E-Mail: sek-gs-friedrichroda@schule-gth.de

Mit freundlichen Grüßen
Annette Bürckenmeyer
Schulleiterin

Das FORSTAMT Finsterbergen informiert:

In den vergangenen Jahren haben die 
durch diverse Sturmereignisse lange Tro-
ckenphasen, verbunden mit fehlendem 
Niederschlag und Schadinsekten ausge-
lösten Schäden, in den Wäldern erheblich zugenommen.
Es ist zu befürchten, dass das Schadausmaß auch in diesem 
Jahr erheblich wird.

In diesem Zusammenhang weist das Forstamt Finsterbergen alle 
Waldbesitzenden darauf hin, dass für notwendige Mehreinschlä-
ge nachstehenden Regelungen des Thüringer Waldgesetzes ein-
schlägig sind.

§ 36
Übernutzungen

(1) Waldbesitzer, für deren Waldungen im Rahmen eines beste-
henden Betriebsplans oder einer Verpflichtung nach § 20 Abs. 3 
ein jährlicher Hiebssatz besteht, dürfen im Forstwirtschaftsjahr 
Mehreinschläge bis zur Höhe des jährlichen Hiebssatzes vor-
nehmen. Der Waldbesitzer hat den Mehreinschlag der unteren 
Forstbehörde anzuzeigen.
(2) Höhere Mehreinschläge bedürfen der Genehmigung der un-
teren Forstbehörde.
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Weitere Informationen:
Susan Bischoff, EUTB, Diakoniewerk Gotha: 
Telefon: 03621-305830
Antje Sommer: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Mobil: 0176-6036 9712
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(3) Mit der Anzeige nach Absatz 1 oder dem Antrag auf Geneh-
migung nach Absatz 2 hat der Waldbesitzer einen Plan vorzule-
gen, wie der Mehreinschlag wieder eingespart werden soll (Ein-
sparungsplan). Dies gilt nicht für Kalamitätsnutzung.

Die immer sichtbarer werdenden Schäden und deren Sanierung 
führen zunehmend zu Fragen und Diskussionen in der örtlichen 
Bevölkerung.
Das Forstamt Finsterbergen wird daher allen Interessierten er-
möglichen, im Rahmen einer Bürgersprechstunde auftretende 
Fragen zu klären.
Die Bürgersprechstunden finden im Monat Mai, dienstags den 
02.05./16.05./30.05, in der Zeit von 10:00-12:00 Uhr statt.
Wir bitten um vorherige Terminierung im Sekretariat unter 03623 
- 36250.

Organisationsporträt
Die am 1. Januar 2012 gegründete Landesforstanstalt Thürin-
genForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) mit Sitz in Erfurt 
bewirtschaftet rund 200.000 Hektar Landeswald, nimmt hoheit-
liche Aufgaben im gesamten Waldgebiet des Freistaats wahr 
(550.000 Hektar), bietet Dienstleistungen (z. B. Beförsterung) für 
den Privat- und Körperschaftswald an und entwickelt nachhaltige 
Lösungen zum Schutz, zur Anpassung und zur Bewirtschaftung 
der Wälder im Interesse der Gesellschaft. Mit 24 Forstämtern 
und 281 Forstrevieren ist sie in Thüringen flächendeckend auf-
gestellt. Die ThüringenForst-AöR, eine Institution des Freistaats, 
beschäftigt knapp 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 
Leidenschaft die Thüringer Wälder sind. Der Jahresumsatz liegt 
zwischen 110 bis 120 Millionen Euro. Das Cluster Forst & Holz 
sichert im Freistaat Thüringen über 40.000 Arbeitsplätze, vor-
wiegend im strukturschwachen ländlichen Raum, und generiert 
einen Branchenumsatz von über zwei Milliarden Euro - und ist 
damit die viertgrößte Wirtschaftsbranche Thüringens.
Weitere Informationen finden Sie unter www.thueringenforst.de.

Hilfe für besondere Menschen  
in allen Lebenslagen

Im Landkreis Gotha gibt es jetzt eine neue Anlaufstelle für Teil-
habe, Rehabilitation und Inklusion. Das teilte Susan Bischoff von 
der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) mit. 
Die EUTB ist eine Maßnahme des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales und arbeitet in Gotha unter der Trägerschaft der 
Diakonie für den Landkreis Gotha. Das Angebot umfasst alle Le-
bensbereiche und richtet sich an Menschen mit Behinderungen 
oder drohender Behinderung, ihre Angehörigen und interessier-
te Menschen.
„Wir sehen die Beratungsstelle als ergänzendes Angebot, um 
eine Lücke zwischen Ratsuchenden und den zuständigen Leis-
tungsträgern zu füllen“, so Susan Bischoff weiter. „Wir wollen 
beeinträchtigten Menschen helfen, ein selbstständiges und 
gleichberechtigtes Leben zu führen. Wir unterstützen bei allen 
dafür notwendigen Schritten.“ Es sei gleichgültig, welche Art der 
Behinderung vorliegt oder wie alt der ratsuchende Mensch ist.

Die offene Sprechstunde hat immer dienstags 8.00-12.00 Uhr 
und donnerstags 14.00-18.00 Uhr am Klosterplatz 6 in Gotha 
geöffnet.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert 
auf der Grundlage des neuen § 32 SGB IX die Errichtung der 
EUTB. Die Fördermittel werden für ein bedarfsgerechtes, re-
gionales Angebot entsprechend der Größe der Bundesländer 
aufgeteilt. Die Fachstelle Teilhabeberatung sorgt für eine über-
regionale Vernetzung der Beratungsangebote und begleitet die 
EUTB nach dem Prinzip „Eine für Alle“: Die Einrichtungen stehen 
für Fragen zu allen Beeinträchtigungen und zu allen Fragen der 
Rehabilitation und Teilhabe offen. Es handelt sich um ein ergän-
zendes Angebot, welches bestehende Beratungsstrukturen nicht 
ersetzen soll.


